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 Veröffentlicht am 23.06.1925

Norm

ZPO §489

Rechtssatz

Bei Bedenken gegen die Beweiswürdigung des Prozeßgerichtes ist das Berufungsgericht verp7ichtet, die

Beweisaufnahme durch Parteienvernehmung, und zwar auch dann zu wiederholen, wenn das Prozeßgericht eine der

Parteien unter Eid vernommen hat; nur darf das Berufungsgericht nicht die Partei unter Eid vernehmen.
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